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NUTZUNGSORDNUNG 

 
1. Das Trainingsgelände des MCP wird zur Ausübung des Enduro- Trial- und 
Mountainbikesports ausschließlich durch 

• Mountainbike-Fahrräder 

• Kinder/ Jugendmotorräder 

• Straßenzulassungsfähige Enduro-, Trialmotorräder, Quads und ATV 
genutzt. Der Einsatz von Moto-Cross-Motorrädern ist verboten Ausnahme im 
Jugendbereich. 

 
Es kommen 2- und 4-Takt-Motorräder zum Einsatz 
 
Alle Motorräder, Quads und ATV  müssen den Bestimmungen des Deutschen Motorsport 
Bundes entsprechen; d. h. es sind nur Fahrzeuge mit Original- oder alternativer Enduro-
Auspuffanlage bis max. 94 db erlaubt. 
 
2. Es dürfen aus Lärmschutzgründen max. 20 Motorräder gleichzeitig die Strecke befahren. 
Dies gilt nicht für Fahrzeuge im Trial- bzw. Kinderbereich. 
 
3. Auf der Anlage darf kein Betanken oder Reparieren erfolgen. Im Ausnahmefall muss der 
Tankvorgang auf einer benzinfesten Unterlage erfolgen. Ebenso ist das Waschen der 
Motorräder auf dem Gelände untersagt. 
 
4. Die Benutzung von Hängen, Böschungen, Zuschauerbereichen etc. außerhalb der 
vorgeschriebenen Strecken ist verboten (die Seiten des Lärmschutzwalls im Bereich der 
Trial-Sektion ist von diesem Verbot ausgenommen. 
 
5. Das Befahren des Parkplatzes (Fahrerlager) mit mehr als 5 km/h sowie das „Aufdrehen“ 
von Motoren ist verboten. 
 
6. Die Anlage darf nur in Anwesenheit einer weisungsbefugten Person genutzt werden. 
 
7. Das Befahren der Anlage ist nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Helm, Stiefeln, 
Handschuhen etc. gestattet. 
 
8. Die Nutzungszeiten der Anlage sind wie folgt festgelegt: 

•  Mittwoch   16.00 Uhr bis 19.30 Uhr 

•  Freitag   16.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

•  Samstag   14.30 Uhr bis 20.00 Uhr 

•  Sonntag   09.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
1 Stunde Mittagspause 
13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

• Feiertage  09.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
Sollten bei außerordentlichen Veranstaltungen andere Nutzungszeiten notwendig 
werden, so müssen diese separat der Stadt Pfungstadt zur Kenntnis gegeben werden. 

 
9. Verstöße gegen die Nutzungsordnung können mit einem Nutzungsverbot der Anlage 
belegt werden. 
 
Der Vorstand des MCP 


